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I. Verordnungen und Enllcheidnngen.

Berwaltnngsgerichtshof - Entscheidunge »! in Ange¬
legenheit der Gebnhrenbemessring für die Grund-
trausaktion mit der Svphienbad - Aktiengesellschaft
anläßlich der Demolierung des Vorbaues in der

Marxergafse.

^t . Reklnslegitimatiou in Gebtthrensachkn.

Die von der Finnnzverwaltling bei Bemessung der unmittel¬
baren Gebühr für ein zweiseitig verbindliches Rechtsgeschäft im
Sinne des tz 69 , Z . 2 Gebührengesetz als gebührenfrei behandelte
Partei ist zur Neknrsführnng gegen den an ihren gebühren¬
pflichtigen Kompaziszenten gerichteten Zahlungsauftrag nicht
legitimiert , und zwar auch dann nicht , wenn sie in dem Rechts¬
geschäfte die Zahlung der Gebühr vertragsmäßig übernommen hat.

Erkenntnis des Verwaltungsqerichtshofes vom
23 . April  1901 , Z . 3214 (Mag .-Z 67709 ox 1901 , XIX b) :

Im Namen Seiner Mfteltnt des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsqerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Zweiten

Präsidenten Dr . Freiherrn v. L e m a y e r , in Gegenwart der Räte des
k. k. Verwaltuugsgerichtshofes Dr . Schön , Dr . Edlen v. S chn st e r , Dr . B a l ko
und Dr . Formänek,  daun des Schriftführeis k. k. Ratsekretärsadjunktcn
Dr . Greg  er , über die Beschwerde der Stadtgemeinde Wien , gegen die Ent-
scheidung des k. k. Finanzministeriums vom 17 . Mai 1900 , Z . 17953 , betreffend
die Gebühr von einem Kaufverträge , nach der am 23 . April 1901 dnrchge-
führten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des
Vortroges des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Ferdinand
Czelechowsky,  Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der
Beschwerdeführerin , n »d der Geg'enuusfUhrungen des k. k. Ministerial -Vize-
Sekretärs Dr . Rc ding  er , in Vertretung des belangten k. k. Finanz¬
ministeriums , zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird wegen mangelhaften Verfahrens
aufgehoben.

Entscheid nn gsgrün de:
Mit dem Vertrage vom 15 . Juni 1898 , welcher zwischen der Gemeinde

W > n im eigenen Namen und im Namen der Kommission für Verkehrsanlagen
einerseits , und der Sophienbad -Aktiengesellschaft anderseits abgeschlossen wurde,
verzichtete die Sophicnbad -Aktienqesellschaft auf das ihr vorher im Vergleichs¬
wege gewahrte Recht, auf der Kat .-Parz . 141/1 des III . Bezirkes in Wien
erneu Vorbau , für dessen Wiederherstellung sie bereits von der Gemeinde den
Bankonseus erhalten hatte , wieder aufzurichten . Sie verzichtete ferner auf die
Erfüllung der seitens der Kommission für Ve >kehrsanlagen übernommenen
Verbindlichkeit , die Fundamente für diesen Vorbau auszuführeu Ferner trat
sie der Gemeinde Wien einen Teil der bezcichneten Parzelle zur Verbreiterung

der Marxergafse ab und gab die Einwilligung , daß dieser Grund in das Ver¬
zeichnis für das öffentliche Gut übertragen werde . Die Gemeinde Wien ihrerseits
gab ihre Zustimmung , daß von der Gesellschaft über den abzutretenden Grund
ein Vordach (Glasmarquise ) hergestellt werde . Die Gemeinde verpflichtete

, sich ferner , für den Verzicht ans die Wiederherstellung des Vorbaues , für die
Gruudablrctung und für alle etwa der Gesellschaft aus dem vorliegenden Anlasse
zngehenden Nachteile der letzteren eine Pauschalentschädigung von 38 .500 fl.
zu bezahlen . Zu dieser Pauschalentschädigung hatte die Gemeinde 33 .102 fl
8I 1/2  kr ., den Rest aber per 5397 fl. I 8V2 kr . die Kommission für Verkehrs¬
anlagen beizutragen . Dieser Vertrag wurde seitens der Finanzverwaltuug als
Kaufvertrag der Gebührenbemeffnng unterzogen , unter Berufung auf Tarifpost 65
von dem ganzen , seitens der Gemeinde zn zahlenden Tchadloshaltungsbetrage
per 33 . 102 fl. 8 I4/2  kr . die Jmmobiliarkaufgebühr ermittelt , und im Hinblicke auf
die persönliche Gebührenfreiheit der Gemeinde (Tarifpost 75 d des Gebühren-
gesetzes) die Hälfte der Gebühr mit dem „ an die Sophienbad -Aktiengesellschaft
zuhanden der Gemeinde Wien durch den Herrn Bürgermeister " ansgefertigteu
Zahlungsaufträge des Zentraltax - und Gebührenbemessungsamtes in Wien
dto . 25 ! Mai 1899 zur Zahlung vorgeschricben. Diese Vorschreibung wurde
im Jnstanzenznge mit der angefochtenen Entscheidung aufrechterhalten , weil
ein Nachweis nicht erbracht erscheine, welcher Betrag für die Grundabtretnng
und für die Verzichtleistung ans den Wiederaufbau beim Abschlüsse des Vertrages
abgesondert vereinbart worden ist ; die Vorschreibung der halben Gebühr wurde
deshalb als gerechtfertigt bezeichnet, weil der Gemeinde Wien zugestandener¬
maßen das Expropriationsrecht bezüglich der erworbenen Grundfläche nicht
zukam. In der gegen diese Entscheidung gerichteten Beschwerde bekämpft die
Gemeinde Wien rn erster Linie überhaupt die Gebühreupflicht des in Frage
stehenden Übereinkommens , und beruft sich in dieser Richtung darauf , daß in
Gemäßheit der Tarifpost 102 , lit . t' des Gesetzes dem Übereinkommen die
objektive Gebührenbefreiung zuzukommen habe, indem die Grundabtretunq im
öffentlichen Interesse erfolgte , und indem Larifpoft 102 , lit . t nicht unterscheide,
ob der abgetretene Grund enteignet oder im Wege eines zivilrechtlichen Tue s
abgetreten wurde . In zweiter Linie richtet sich die Beschwerde der Gemeinde
gegen das Ausmaß der Gebühr , indem die Voraussetzung der Finanzverwaltuug,
daß der ganze , seitens der Gemeinde bezahlte Pauschalbetrag per 33 102 fl.
81ft2 kr. für die Überlassung der abgetretenen Grundfläche stipuliert worden
sei, nicht zntreffe, und indem insbesondere auch der Punkt 1 der Vorerinnernngen
zum Gebührentarife auf den vorliegenden Fall keine Anwendung zu finden habe.

Der Verwaltungsgerichtshof ist bei seiner Entscheidung von folgenden
Erwägungen ausgegangen:

Die Finanzverwaltuug nimmt im vorliegenden Falle nur die halbe
Gebühr in Anspruch, geht also von der Voraussetzung aus , daß einem der
kontrahierenden Teile , nämlich der Gemeinde Wien , die persönliche Gebühren
befreiuug zustatten kommt . Damit ist das rechtliche Interesse der G meiude
Wien an dem vorliegenden Gebührenfalle gegenüber der Finanzverwaltung
erschöpft, zumal kontraktliche Abmachungen zwischen den Parteien in Ausehrrng
der Tragung der Bertragsgebühren die im Gebührengesetze (ZZ 64 bis 78)
geregelte Verbindlichkeit zur Gebührenzahlung , welche gesetzliche Verpflichtung
in dem Verhältnisse zu der Finanzverwaltuug allein in Betracht kommt, in
keiner Weise zn berühren vermögen . Die Gemeinde Wien selbst ist aber im
vorliegenden Falle nicht nur nicht als gebührenpflichtig erkannt , sondern auch
tatsächlich nicht als gebührenpflichtig in Anspruch genommen worden , so daß
auch nicht etwa  die Frage in Erörterung zu ziehen war , ob die Gemeinde
Wien etwa  die solidarische Verpflichtung hätte , die von dem anderen Kontra¬
henten zu leistende Hälfte der Gebühr zu übernehmen . Denn ivie der in den
administrativen Verhandlungsakten erliegende Zahlungsauftrag dartul , ist die



102 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt ' und Residenzstadt Wien. — Nr . 95 , 27 . November 1903.

halbe Gebühr nicht der Gemeinde Wien , sondern der Sophienbad -Aktiengesellschaft
vorgeschrieben worden , allerdings „zuhanden der Gemeinde Wien , durch den
Herrn Bürgermeister " . Wie eine solche der Sophienbad -Aktiengesellschaft vor-
geschriebcne Gebühr an die Gemeinde Wien adressiert werden konnte , erhellt
in keiner Weise ans den administrativen Verhandlnngsakten . Allein da tatsächlich
die halbe Gebühr der Sophienbad -Aktiengesellschaft vorgeschriebe » worden ist,
war auch nur diese berechtigt, gegen den Zahlnngsanflrag Rekurs zu führen,
und es war kein entsprechendes und ordnungsmäßiges Verfahren , daß die
^in anzverwaltung über die seitens der Gemeinde Wien im eigenen Namen
gegen den bezüglichen Zahlungsauftrag eingebrachten Rekurse entschieden hat.
Düse Rekurse hätten vielmehr der Gemeinde Wien wegen Mangels der Legiti¬
mation zur Sache zurückgestellt werden sollen, und es hätte die Entscheidung
der Finanzverwaltnng überhaupt nur erfolgen können gegenüber der Sophienbad-
Aktiengesellschaft, vorausgesetzt , daß die letztere selbst oder die Gemeinde Wien
in ihrem Vollmachtsnamen oder irgend ein anderer Vollmachtsträger für
dieselbe der Finanzbehörde gegenüber ausgetreten wäre . Der Gemeinde Wien
aber , welche für sich nicht als gebührenpflichtig behandelt worden war , fehlte
es an der Legitimation , in dieser Angelegenheit im eigenen Namen Rekurs zu
führen , sie war also insbesondere auch nicht legitimiert , auszuführeii , daß dem
Geschäfte un Sinne der Tarifpost 102, lit . k des Gebührengesetzes die absolute
Gibührenfreiheit zukomme oder daß die vorgeschriebene Gebühr im Ausmaße
zu hoch gegriffen sei.

Der VerwallungsgerichtShof fand demnach , daß das in dieser Angelegenheit
durchgesührte Administrativverfahren in einer wesentlichen Beziehung mangelhaft
sei, und ging daher in Gemäßheit des 8 6 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875,
R .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , mit der Aufhebung der auf diesem mangelhaften
Verfahren beruhenden angefochtenen Entscheidung vor.

Zufolge dieser Entscheidung schrieb nuuiuehr die Finanz-
Verwaltung die halbe Prozeutualgebühr der Sophieubad -Aktietu
gesellschaft zu eigenen Händen vor , welche Vorschreibung ebenfalls,
und zwar diesmal von der Gemeinde Wien in Vertretung dieser
Gesellschaft angesochren wurde und zu einer zweiten Venvaltnngs-
gerichtshofentschcidnng führte ; diese definiert:

8 . die Tragweite der Rechtsdermutttug des § 1 der Vor-
elinner»«gen znm Tarife des Gcbnhrengcsctzcs.

Die ans eine Undeutlichkeit der Urkunde aufgebante Ver¬
mutung muß im Rahmen des beurkundeten Geschäftes möglich
sein und darf daher über die essentiellen Dispositionen der
Urkunde nicht so weit hinausgehen , dafi etwas angenommen wird,
was durch den Inhalt der Urkunde ausgeschlossen ist.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom
23 . September  1903 , Z . 9749 (Mag . Pr .-Z . I34W/03 ) :

Im Nnmkn Seiner Mfielllil des Kaisers!
Der k. k. Ve waltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. zweiten

Präsidenten Dr . Freiherrn v. L e m a t, e r , in Gegenwart der Räte des
k. k. Verwaltungsgerichtshofes Ritter v. Sawicki,  Dr . Edlen v. Schuster
Dr . Ritter v. Popelka  und Ritter v. I a n u s ch k a, dann des Schrift¬
führers k. k. Natsekretärsadjnnkten Dr . G r e g e r , über die Beschwerde der
Gemeinde Wien namens der Sophienbad -Aktiengesellschaft gegen die Entscheidung
des k. k. Finanzministeriums vom 7. Oktober 1902 . Z 44029 , betreffend die
Gebühr von einem Kaufverträge , nach der am 23 . September 1903 dnrch-
geführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des
Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des k. k. Ministerial-
Vizesekretärs Dr . Endlicher  in Vertretung des belangten k. k Finanz¬
ministeriums zu Recht erkannt : " ^

Die angefcchtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

Entscheidungsgründe:
Mit dem Übereinkommen ääto . 15. Juni 1898 verzichtete die beschwerde-

führende Gesellschaft gegenüber den zwei anderen Vertragsteilen , der Gemeinde
Wien und der Kommission für Verkehrsanlagen , auf das ihr vorher einge-
läumte Recht auf Wiederherstellung eines Vorbaues vor ihrem Gebäude in
der Marxergasse , ferner auf Erfüllung der von der Kommission für Verkehrs¬
anlagen übernommenen Verbindlichkeit , die Fundamente für den Vorbau aus-
zusührcn ; außerdem trat die beschwerdeführende Gesellschaft der Gemeinde
Wien den von dem vorher vorhanden gewesenen Vorbau eingenommeneu
Grund ab und gab die Einwilligung , daß derselbe in das Verzeichnis für das
öffentliche Gut übertragen werde.

Für den Verzicht auf die Wiederherstellung des Vorbaues , für die Grund¬
abtretung und für alle etwa der Gesellschaft aus diesem Anlasse zugehenden
Nachteile war der letzteren eine Pauschalentschädiguug von 38 .500 fl. zu be¬
zahlen , von welcher nach der Mitteilung des Magistrates Wien auf die Gemeinde
Wien ein Teilbetrag von 33 .102 fl 81 kr., auf die Kommission für Verkehrs¬
anlagen ein Teilbetrag von 5397 fl. 19 kr. zu entfallen hatte . Die Finanz-
Verwaltung schrieb die von der entgeltlichen Grundabtretung zu beinessende
Zpsprozentige Jminobiliargebühr von dem vollen seitens der Gemeinde Wien
zu zahlenden Betrage per 33 .102 fl. 81 kr. vor.

Die „ Beschwerde bestreitet zunächst die Gebührenpflicht des in Frage
stehenden Übereinkommens überhaupt und beruft sich für die Gebührenfreiheit
auf Tarifpost 102 , lit . k des Gebührengesetzcs . Allein nach dieser Gesetzesstelle
sind nur solche Urkunden befreit , welche über die Abschätzung oder Abtretung
von Nealiläteu errichtet werden , deren sich die Eigentümer im öffentlichen
Interesse entäußeru müssen.

Voraussetzung dieser Gebührenbefreiung ist also , daß eine rechtliche Ver¬
bindlichkeit zur Entäußerung , zur Abtretung von Grundstücken im öffentlichen
Interesse besteht. Nun ergibt sich .aber aus den administrativen Verhaudlungs-
akten und aus dem Inhalte des Übereinkommens , daß in Ansehung der vor-
bezeichiieten Grundfläche der Gemeinde Wien weder das Enteignuugsrecht
bewilligt wurde , noch auch ein anderer gesetzlicher Abtretungsanspruch (etwa
in Gemäßheit der 88 9 und 10 der Bauordnung für Wien L.-G .-Bl . Nr . 35
ox 1883 ) zustand ; es fehlt daher jeder Anhaltspunkt für die Annahme daß
der bisherige Eigentümer des in Frage stehenden Grundes rechtlich genötigt
gewesen wäre , diesen Grund au die Gemeinde Wien für öffentliche Zwecke ab¬
zutreten . Die Veräußerung beruht vielmehr auf einer freiwilligen Willenselniguiig
der beiden Vertragsteile . Hienach mangelt es au der gesetzlichen Voraus¬
setzung für die in Tarifpost 102 , lit 1 vorgesehene objektive ' Gebührenbefreiung
von Rechtsurkunden.

Die Beschwerde richtet sich weiter dagegen , daß iu Ansehung der ent¬
geltlichen Grundabtretung die Prozeniualgebühr von dem ganzen Betrage von
33 .102 fl. 81 kr. vorgeschriebe» wurde , und führt ans , gaß schnn nach dem
Inhalte des Vertrages kein Zweifel sei, daß die vereinbarte Pauschalentschädigung
eben nur zu einem Teile den Preis für den abgetretenen Grund zu bilden
hatte , während der übrige Teil das Entgelt für den vorbezeichneteu Verzicht
der Gesellschaft zu bilden hatte.

Der Verwaltungsgerichtshof fand die Beschwerde in dieser Richtung be¬
gründet.

Die Finanzverwaltung berief sich für ihre Anschauung auf den Punkt 1
der Vorerinnerungen zum Gebührentarife vom Jahre 1850 ; allein der Inhalt
des Übereinkommens schließt die Annahme aus , daß die ganze von der Ge¬
meinde zu zahlende Pauschalvergütung nur als das Entgelt für die abgetretene
Grundfläche bedungen wurde und daß die übrigen der beschwerdeführende»
Firma vertragsmäßig anferlegten Lasten (Verzicht auf die Wiedererrichtung
des Vorbaues , Nötigung zur Errichtung eines neuen Vordaches auf eigene
Kosten und Verzicht auf Ersatz aller aus diesem Anlasse entstehenden Schäden)
mit Null veranschlagt worden sind . Nach Punkt 1 der Vorerinnerungen wird
allerdings in Fällen , in denen das höhere oder mindere Ausmaß einer Gebühr
von einer bestimmten Beschaffenheit des Rechtsgeschäfts abhängt und diese
Beschaffenheit aus der Rechtsurkunde nicht deutlich zu cntuehmeu ist, diejenige
Beschaffenheit vermutet , welche ein höheres Gebührenausmaß nach sich zieht.
Allein die auf eine Undeutlichkeit in der Urkunde gebaute Vermutung muß im
Rahmen des beurkundeten Geschäftes möglich seindie  vermutete Beschaffenheit
muß innerhalb der Vertragsbestimmungen Raum finden ; sie muß eine bei der
Undeutlichkeit des Inhaltes der Urkunde mögliche Deutung zugunsten der
Finanzverwaltnng zulassen und mit den wesentlichen Bestimmungen der Urkunde
vereinbar sein ; die vermittele Beschaffenheit des Geschäftes darf also nicht über
die essentiellen Dispositionen der Urkunde so weit hinaus gehen, daß etwas
angenommen wird , was durch den Inhalt der Urkunde ausgeschlossen ist.
Letzteres aber wäre bei der von der Finanzverwaltung aufgestellten Annahme
der Fall , denn nach dem ausdrücklichen Wortlaute des ' Übereinkommens ist die
von der Gemeinde zu zahlende Entschädigungssumme nicht. nur für die abge¬
tretene Grundfläche , sondern auch für alle anderen im Übereinkommen der
Gesellschaft auferlegten Lasten und für die daraus entstehenden Schäden zu
bezahlen . Es erscheint daher ausgeschlossen, daß diese Entschädigungssumme nur
als Preis für die abgetretene Grundfläche vereinbart sei, die der Gesellschaft
auferlegteu anderweitigen Lasten und Verzichte aber als gänzlich wertlos be¬
handelt worden wären.

Wenn der Vertreter des belangten Ministeriums bei der öffentlichen
mündlichen Verbandlung darauf hinwies , daß der Magistrat der Gemeinde
Wien trotz des Ersuchens des Zentrallaxamtes es unterließ , den Wert des ab¬
getretenen Grundes anzugeben , welches Verhalten einer Verweigerung der
Auskunft gleichkam, so hat der Gerichtshof demgegenüber festgestellt, daß noch
im Zuge des Administrativverfahrens , nämlich in den Rekursen von der Partei
die vorher vermißten Angaben in dieser Beziehung vorgebracht wurden , indem
angeführt wurde , tvie hoch sich der Quadratmeter Baugrund in dem bezüg¬
lichen Stadtteile bewertet und welcher Teilbetrag demnach von der bedungenen
Pauschalsumme auf die abgetretene Grundfläche entfällt . Insofern die Finanz-
verwaltuug diese Angaben nicht der Gebühreubemessung zugrunde legen wollte
stand cs ihr frei, in Gemäßheit des vorletzten Absatzes des 8 50 des Gebühren¬
gesetzes entweder ein Wertübereinkommeu mit der Partei herbeizuführen , oder
aber , wenn ein solches nicht zustande gekommen wäre , im Wege der gericht¬
lichen Schätzung den auf den abgetretenen Grund entfallenden Teilbetrag er¬
mitteln zu lassen.

Wenn aber die Finanzverwaltung speziell die die Gebührenbehandlung
von Hoffiiungskäufen (Tarifpost 57, lit . 0 des Gebührengesetzes ) betreffende
Vorschrift heranzog , wonach in dem Falle , als der Gegenstand eines Hoffnungs-
kaufes zugleich in beweglichen und unbeweglichen Sachen besteht und der Preis
der letzteren in der Urkunde über das Geschäft nicht besonders angegeben ist,
die Gebühr mit Berücksichtigung des Absatzes 1 der Vorerinnerungen zum
Tarife mit 3 >/2 Prozent von dem bedungenen Kaufpreis zu bemessen ist, so
mußte der Gerichtshof erwägen , daß die singuläre Bestimmung , welche für den
Hoffnungskanf beweglicher und unbeweglicher Sachen gilt , an und für sich
eine analoge Ausdehnung auf Fälle anderer Art , speziell auf den hier in Frage
stehenden Fall , m welchem eine Pauschalentschädigung für die Grnndabtretung
und für die im Vertrage spezifizierten Verzichte der Gesellschaft vereinbart ist,
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nicht zuläßt ; überdies mar z„ erwögen , daß die Eigentümlichkeit des HossuuugS-
kaufes eben darin besteht , daß das Objekt der Leistung im Zeitpunkte der Ab¬
schließung des Vertrages nicht nur der Quantität und Qualität , sondern auch
dem Bestände nach ungewiß , von zufälligen Umständen abhängig sein muß
(HF 1275 bis 1277 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches ), während im
vorliegenden Falle die Leistung ihrem Inhalte und ihrem Gegenstände nach
in der Vertragsnrknnde bestimmt bezeichnet war und m keiner Weise von zu¬
fälligen Umständen abhing.

Da endlich nach Anmerkung 1 der Tarifpost 65 bei Kaufverträgen den ge¬
bührenpflichtigen Wert nur der Kaufschilling , das ist die für die Sache bedungene
Barzahlung samt Nebenleisinngen bildet , so war die Finanzverwaltnng nicht
berechtigt , auch den nicht ans die abgetretene Grundfläche , sondern auf die Ver¬
zichte der beschwerdeführenden Gesellschaft entfallenden Teil der Pauschal¬
entschädigung der Prozentnalgebühr zu unterwerfen.

Die angefochtene Entscheidung war demnach in Gemäßbeit des Z 7 des
Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , N .-G .-Bl . Nr . 36 ox 1876 , als gesetzlich
nicht begründet anfzuheben.

2 .

Änderung von Sonntagsrulievorschriften.
I.

Kuudmachungdesk . k. Statthalters im Erzherzogtum Österreich
unter der Euus vom 12 . Juli 1903 , Z . 09930 , betreffend die
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe (L.-G .- und V .-Bl . Nr . 49 ) :

In Abänderung der gegenwärtig in Kraft stehenden Bestimmungen irnrd
nachstehendes angeordnet:

Im Gebiete der k. k. NeichSharrpt - und Residenzstadt Wien hat der Be¬
trieb , also sowohl der Warenverkauf als die Kontorarbeit in allen Handels¬
gewerben einschließlich der Trödler und Pfandleihgewerbe , insbesondere also
auch der Handel durch Hausierer und sonstige Wanderhäudler an allen Sonn¬
tagen des Jahres mit Ausnahme der Zeit zwischen dem 17 . und 24 . Dezember
zu ruhen.

Dasselbe gilt von dem Warenverkauf , sowie von den diesen Verkauf
betreffenden Kontorarbeiten bei den Produktionsgewerben , insoweit derselbe
nicht auf Grund des Artikels VI des Sonntagsruhegesetzes durch die Mini-
sterialverordnungen vom 24 . April 1895 , N .- G .-Bl . Nr . 58 , vom 11 . August
1895 , R .-G .-Bl '. Nr . 125 , vom 10 . April 1897 , R .- G .-Bl . Nr . 97 , und vom
4 . Mai 1898 , N .-G .- Bl . Nr . 76 , dann hinsichtlich der Natnrblnmeubinder und
-Händler auf Grund des Artikels VII dieses Gesetzes , beziehungsweise ß 7
der Ministerialverordnung vom 24 . April 1895 , R .-G .- Bl . Nr . 58 , mit der
hierortigen Kundmachung vom 25 . April 1895 , Z . 38013 , L.-G - und V .-Bl.
Nr . 19 , besonders geregelt ist.

Nicht geändert werden die derzeit geltenden Bestimmungen hinsichtlich
des Lebensmittelhandels , einschließlich des Kleinverschleißes gebrannter geistiger
Getränke , und des Handels mit Lebensmitteln der im Herumziehen auf Grund
des Z 60 der Gewerbeordnung , dann von Verkaufsständen aus und im k. k.
Prater , sowie auf Bahnhöfen betrieben wird , dann hinsichtlich des Verschleißes
der Bäcker , Zucker - , Kuchen - nud Mandolettibäcker , der Fleischhauer einschließlich
der Pferdefleischhauer und Wildbrethändler , der Fleischselcher und Wurst -Erzenger,
der Molkereien , Milchmeier und Milch -Verschleißer , dann der Kastanienbrater,
sowie endlich hinsichtlich des Marktverkehres ; ebenso bleiben die Ausnahms¬
bestimmungen in Kraft , die für den Handel mit Grabausschmückungsgegen¬
ständen in jenen Gemeindebezirken , in welchen Friedhöfe gelegen sind , dann
für den Betrieb von Bücherleihanstalten auf Bahnhöfen gelten.

Der Betrieb der Reiscbureaux bleibt an Sonntagen von 9 bis 11 Uhr-
Vormittags gestattet.

Auf den Zeitungs -Verschleiß finden die Bestimmungen über die Sonntags¬
ruhe keine Anwendung.

II.

Kundmachung des l . k. Statthalters im Erzherzogtum
Österreich unter der Enns vom 19 . Oktober 1903 , Z . 1-543/1 , ^
betreffend Änderung der Sonntagsruhevorschriften (L .-G .- und
V .-Bl . Nr . 89 ) :

An die Stelle der gegenwärtig in Kraft stehenden Bestimmungen über
die Sonntagsruheim Fleischselcher - und Wurst - Erzengergewerbe in Wien (Kund¬
machung vom 9 . Juni 1899 , L.-G .-Bl . Nr . 28 ) haben folgende Vorschriften
zu treten:

Die Sonntagsarbeit im Gewerbe der Fleischselcher und Wurst -Erzeuger
in Wien ist gestattet:

1 . bei der Erzeugung durch drei Stunden , und zwar in der Weise , daß
die Arbeit am Sonntag längstens um 7 Uhr früh beendet , und nicht vor
4 Uhr morgens am Montag wieder ausgenommen wird;

2 . beim Warenverschleiß ist die Sonntagsarbeit in derselben Ausdehnung
und in den gleichen Stunden zulässig , welche jeweils für den Handel mit den
gleichen Erzeugnissen , also den Lebensmittelhandel überhaupt , gelten.

Das lediglich bei der Erzeugung verwendete gewerbliche Hilfspersonal
hat hienach gemäß Artikel V des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 , R . G .-Bl.
Nr . 21 , keinen Anspruch auf eine Ersatzruhe ; jenen Arbeitern aber , welche
nach einer dreistündigen Beschäftigung bei der Erzeugung außerdem auch beim
Warenverschleiß , zusammen also mehr als drei Stunden verwendet werden,
muß die Ersatzruhe entweder im Ausmaße von mindestens 24 Stunden am !

darauffolgenden Sonntag , beziehungsweise , wenn dies mit Rücksicht auf den
Betrieb nicht möglich ist , an einem Wochentage oder im Ausmaße von je
sechs Stunden an zwei Tagen der Woche gewährt werden.

L.
Totenbeschanbefunde über obduzierte Leichen.
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 15 . August 1903,

Z . 71194 , M .-Abt . X , 4789/03 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 113 ) :

In Abänderung des h . ä . Erlasses vom 12 . Dezember 1875 , Z . 31200
(Jahrbuch I , III , 93 . Norm .-Sammlg . 3869 ), und im Nachhange zum h. ä.
Erlasse vom 22 . April 1902 , Z . 8558 , betreffend die kommissionellen Totenbe¬
schaubefunde für behördlich obduzierte Leichen wird nach gepflogenem Einvernehmen
mit dem Präsidium des k. k. Landesgerichtes in Strafsachen Wien angeordnet,
daß die als Grundlage für die Beerdigungsanweisung bestimmten Toten¬
beschaubefunde denjenigen Personen , welche die Beerdigung veranlassen zu
wollen erklären , auszufolgeu , oder falls sich solche Personen nicht melden , rm
Wege der Präfektur der betreffenden Krankenanstalt und des geistlichen Rek¬
torates an das die Beerdigungsanweisuug ausfertigende Totenbeschrcibamt des
Wiener Magistrates zu leiten sind.

Bei Ausfüllung der gerichtlichen Totenbeschanbefunde m der Rubrik
„Todesursache " wird ln Hinkunft die nähere Bezeichnung „ Mord " , „ Totschlag"
u . dgl . unterlassen und lediglich die pathologische Todesursache (wie „ schwere
Verletzung " , „ Vergiftung " re .) eingesetzt werden.

Dieser Erlaß ergeht an die Direktionen , beziehungsweise Leitungen der
neun Wiener k. k. Krankenanstalten , an den Wiener Magistrat , Abteilung X , an
die k. k. Polizei -Direktion in Wien , und wird auch das k. k. Landesgericht in
Strafsachen zu Wien verständigt.

Unter einem wird das k. k. Landesgericht in Strafsachen zu Wien er¬
sucht , die k. k. Staatsanwaltschaften , beziehungsweise die k. k. Gerichte anzu¬
weisen , nach Abschluß jeder über einen solchen Todesfall , bei welchem die be¬
treffende Leiche gerichtlich obduziert wurde , gepflogenen Amtshandlung das Er¬
gebnis derselben ' rücksichtlich der Qualifikation der Tathandlung der zuständigen
politischen Behörde I . Instanz (in Wien dem zuständigen magistratischen Be¬
zirksamte ), in deren Bezirk das Pfarr - , beziehungsweise Matrikenamt , bei dem
die Jmmatrikulierung der Leiche erfolgte , gehört , mitzuteilen , damit diese Be¬
hörde die Ergänzung der Matrik bei der k. k. n .-ö . Statthalterei erwirken kann.

4.

Tabak verschleiß Automaten.
Erlaß der k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direktion vom 2 . Oktober

1903 , Z . 53278/X (M .-Abt . XIX , 1001/03 ) :
Das k. k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom 12 . September

1903 , Z . 54961 , nachstehendes eröffnet : Nach dem Regulativ für den Tabak¬
verschleiß mittels Automaten sind die Tabaktrafiklnhaber berechtigt , in den
ihnen zugewieseuen Verkaussrayons ein oder mehrere Tabak -Automaten , für
deren Betrieb eine besondere Lizenz nicht ausgestellt wird , in Gebrauch zu
nehmen , wobei die Aufstellnngspnukte so gewählt sein müssen , daß die benach¬
barten Trafiken nicht geschädigt werden.

Es sind daher die von den Tabaktrafikinhabern in den ihnen zuge-
wiesenen Verkaufsrayons ausgestellten Tabak -Automaten nicht als separate
Betriebsstätten aufzufassen , weshalb auch eine separate Besteuerung dieser Tabak-
Automaten nicht stattzufinden hat ; wohl aber ist bei Veranlagung der allge¬
meinen Erwerbsteuer für die betreffenden Tabaktrafiken der Umstand , daß
dieselben anch Automaten als Betriebsmittel verwenden , entsprechend zu be¬
rücksichtigen . .

Dagegen ist in dem Falle , wenn jemand , welcher eine Tabaktrafik Nicht
besitzt , die Lizenz zur Aufstellung eines Automaten erhält , dieser Alltomaten¬
betrieb als em selbständiges Erwerbsunternehmen in Besteuerung zu ziehen,
wobei aufmerksam gemacht wird , daß eine separate Besteuerung von Tabsk-
Automateu , die von Gast - und Kaffeehausiiihabern , welche eine Tabakverschleiß-
Lizenz besitzen , in ihren Betriebsräumen aufgestellt werden , im Sinne des
8 37 , Avs . 5 P .-St .- G -, nicht stattzufindcn hat.

5 .

Einbürgerung von Angehörigen des Deutschen
Reiches.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 9. Oktober 1903,
Z . XVI/3058 , M .-Abt . XVI,  6114/03 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 112 ) :

Die kaiserlich deutsche Regierung hat die Erklärung abgegeben , daß
Preußen  von dem im Jahre 1864 zwischen den im Neichsrate vertretenen
Königreichen und Ländern sowie den Ländern der ungarischen Krone einerseits
und Preußen anderseits getroffenen Übereinkommen , wonach die Naturalisation
der beiderseitigen Staatsangehörigen von dem Nachweise der vorherigen Ent¬
lassung des Aufzunehmendeu aus seinem bisherigen Staatsverbande abhängig
zu machen ist — und das Deutsche Reich  von der im Jahre 1877 zwischen
den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern und Deutschand
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zustande gekommenen Vereinbarung , wonach das Abkommen vom Jahre 1864
auf das ganze Deutsche Reich ausgedehnt worden ist, zurücktrete.

Das k. k. Ministerium des Innern hat sich daher mit dem Erlasse vom
23 . September 1903 . Z . 27427 , bestimmt gefunden , die mit dem abschriftlich mit-
folgenden Erlasse des bestandenen k. k. Staatsministeriums vom 6 . Juli 1864
Z . 11745 , beziehungsweise mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom
13 . Mai 1877 , Z . 5954 (Statthalterei -Erlaß vom 29 . Mai 1877 , Z . 15016,
Norm .-Sammlung Nr . 3455 ), getroffene Anordnung , daß die Verleihung der
österreichischen Staatsbürgerschaft au einen Angehörigen des Deutschen Reiches
von der vorläufigen Beibringung des Nachweises der Entlassung des Ein¬
bürgerungswerbers aus seinem bisherigen Staatsverbande abhängig zu machen
sei, hiemit außer Kraft zu setzen.

Da bei der durch die Aufhebung der vorerwähnten Vereinbarung
geschaffenen Lage mit der Möglichkeit gerechnet werden muß , daß wehrpflichtige
österreichische Staatsbürger ohne vorherige Entlassung aus dem österreichischen
Staatsverbande die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben , wird über ausdrück¬
liche Weisung des k. k. Ministeriums des Innern darauf aufmerksam gemacht,
daß dieser letztere Umstand an jenen Verpflichtungen nichts zu ändern 'vermag^
welche den betreffenden Individuen nach den ru Österreich geltenden Wehr-
Vorschriften obliegen.

Diese Anordnungen werden sämtlichen k. k. Bezirkshauptmannschaften,
den beiden stadträten , dem Wiener Magistrate und durch diesen den sämtlichen
magistratischen Bezirksämtern sowie der k. k. Polizei -Direktion in Wien zur
BeuchmUttgSwisscnschasl mitgeteilt.

Sollten Einbürgerungsgesuche von Angehörigen des Deutschen Reiches
denen zwar die Statthalterei die Zusicherung der Aufnahme in den öster¬
reichischen Staatsverband gegen Beibringung der heimatlichen Entlassung (oder
Bestätigung des Verlustes der preußischen, bayrischen rc. Staatsangehörigkeit)
bereits erteilt hat , die aber , weil die eben gedachte heimatliche Entlassung (ober
^taatsbürgerschaftZvei 'lust-Bestätigung ) noch nicht beigebracht wurde , die oster-
reichische Staatsbürgerschaft definitiv noch nicht verliehen erhalten haben , bei
den Unterbehörden derzeit anhängig sein, so ist nunmehr , wenn sich rücksichtlich
der Erwerbsfähigkeit und der sittlichen und staatsbürgerlichen Haltung der
betreffenden Einbürgerungswerber inzwischen keine Bedenken ergeben haben
sofort  mit der definitiven Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft
an diese Einbürgerungswerber vorzngehen.
- ^ )fl̂ hEerei wird ihrerseits von jetzt ab Staatsangehörigen des
Deutschen Reiches bei Vorhandensein der gesetzlichen Voraussetzungen die
österreichische Staatsbürgerschaft nicht mehr bloß znsichern, sondern sofort
definitiv verleihen.

Abschrift des Erlasses des k. k. Staatsministeriums vom
6 . Juni 1864 , Z . 11745:

Die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an preußische
Untertanen wurde bisher , der in Preußen beobachteten Reziprozität entsprechend
von der Nachweisung der Entlassung aus dem Preußischen Untertanen¬
verband  abhängig gemacht.

Nachdem sich jedoch in einzelnen Fällen bloß mit dem Nachweis über
die Erfüllung der Militärpflicht  in Preußen begnügt wurde und dies zu
Schwierigkeiten und Differenzen Anlaß geben kann , 'so wird zur Vermeidung
derselben und zur Erzielung eines gleichförmigen Verfahrens (nach im diplo¬
matischen Wege gepflogenem Einvernehmen mit den königlich preußischen Be-
börden ) der k. k. Landesstelle in vorkommenden Fällen die Beobachtung der
eingangs erwähnten Übung empfohlen.

6 .

Gift Verschleiß.
— magistratische Bezirksamt für den I . Bezirk hat mit Bescheid vom
20 . Oktober 1903 , Z . 42000/03 , dem Herrn Hugo Thein,  Magister der
Pharmazie , I ., Wipplingerstraße 18, die angesuchte Konzession zum Verschleiße
von Giften und von zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen und
Präparaten mit dem Standorte in Wien , I ., Wipplingerstraße 25 , verliehen

Ausübung dieses Gewerbes Hat der Genannte die in Betreff des
1 erkehres mit Giften und von zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten bestehenden Normen , insbesondere die Ministerial -Verord-

21 April 1876 , N .-G .-Bl . Nr . 60 , und vom 2 . Jänner 1886
N .-G .-Bl Nr . 10, beziehungsweise 17. September 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 153
sowie die gewerbepolizeilichen Vorschriften genau zu beobachten.

Diese Konzession wurde unter der Zahl 2088 in das Gewerbereqisier
eingetragen . " "

7.

Eröffnung des Steuer - und gerichtlichen Depofiten-
amtes in Liesing

Kundmachung des Fiuanzuiiuisters vom 21 . Oktober 1903
R .-G .-Bl . Nr . 219:

^ ^ 1? '" Kundmachung des Finanzministeriums vom 20 . Februar 1902.
N .-G .- Bl . Nr . 44 , neu zu errichtende Steuer - und gerichtliche Depositenamt
m Nefing beginnt seine Amtswirksamkeit gleichzeitig mit dem dortigen Bezirks¬
gerichte am 1 . Jänner 1904 . '

8 .

Fugenlose Lngiuo -Gipsschlackentvände.
Auf Grund des Ansuchens des Herrn Max Kriegel,  III ., Erdberg¬

strage 19 . und der vom Stadtbauamte gepflogenen Erhebungen hat der Magistrat
Mit Bescheid vom 21 . Oktober 1903 , M .-Abt XIV , 1907/03 , die Bewilligung
zur Verwendung von fugenlosen Wänden nach dem deutschen Neichspatente
L n g i n o, bestehend aus aufgetragenem Gipsmörtel , der ans je einem Teile
gut gebranntem Gips , einem Teile gesiebter Kohlenschlacke und einem Teile
feinkörnigen reschen Sandes besteht und mit Eisenstifteinlagen an den
Rändern abgesteift beziehungsweise befestigt ist, im Sinne des Schlußsatzes des
tz 37 der Wiener Bauordnung unter folgenden Bedingungen für Hockbauten
im Gemeindegebiete der Reichshanpt - und Residenzstadt Wien erteilt:

1. Die zur Absteifung und Befestigung dienenden Rundesten müssen
wenigstens 10 mm stark sein und eine freie Länge von wenigstens 20 cm be¬
sitzen ; sie dürfen nicht weiter als 75 em voneinander entfernt angebracht
werden und müssen mit den Mauern , zwischen denen die Wände ausgestellt
werden , sowie an der Decke sicher befestigt werden.

2. Zur Herstellung der Wände dürfen nur beste Materialien verwendetwerden.

3 . Die Wände dürfen zur Abtrennung einzelner Bestandteile einer Wohnung
oder von zusammengehörigen Geschäftsräumen , jedoch nicht zur Abtrennung ver-
Ichiedenel Wohnungen oder nicht zusammengehöriger Geschäftsräume angewendet
werden , und zwar nur dann , wenn diese Wände keiner Belastung ansgesetzt
und nicht höher als ein gewöhnliches Stockwerk aufgeführt werden.

Wände müssen bei einer Zimmer -tiefe von 5 50 m und gewöhnlicher
LNockwerkshöhe eine Stärke von mindestens 5 em im unverputzten Zustande
besitzen. Bei Wänden von größerer Länge oder Stvckwerkshühe hat die Wand¬
stärke mindestens 7 em im unverputzten Zustande zu betragen.

Der Wand verputz ist auf beiden Seiten in einer Stärke von mindestens
1 em auszuführen.

Nach Lage der örtlichen Verhältnisse können auch mit Genehmigung der
Baubehörde andere Wandstärken zur Verwendung kommen.

4. Die beabsichtigte Ausführung der Lngiuowände ist in den Konsensplänen
ausznweisen.

5. Die Aufstellung solcher Wände hat in der Regel auf Trägern zu er¬
folgen und gehört zu den Befugnissen der konzessionierten Baugewerbetreibenden.

6 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen , erforder¬
lichenfalls die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung aus Grund der Er¬
fahrungen mit diesem Banmateriale bleibt Vorbehalten.

Die beigebrachte Beschreibung und Skizze wird zur Erleichterung der
Kontrolle im Evidenzbnrean des Stadtbauamtes aufzubewahren sein.

iS,

Eröffnung des Bezirksgerichtes in Liesing
Verordnung des Justizministeriums vom 30 . Oktober 1903,

N .-G .-Bl . Nr . 220:

Das mit der Verordnung des Justizministeriums vom 21 . November
1901 , N .-G .-Bl . Nr . 187 , errichtete Bezirksgericht in Liesing hat seine Amts¬
wirksamkeit mit 1. Jänner 1904 zu beginnen.

Änderung der Gebiete der k. k. Bezirkshauptrnann-
schaften Mödling und Hietzing -Umgebung.

Knndmochung des k. k. Statthalters im Erzherzogtnme
Österreich unter der Enns vom 30 . Oktober 1903 , Pr .-Z . 1024/5,
betreffend die Ausscheidung der Ortsgemeinden Kaltenlentgeben,
Perchtoldsdors , Rodaun , Siebenhirteu und Vösendors ans deni
Gebiete der k. k. Bezirkshanptmannschast Mödling und Zu¬
weisung derselben zur Bezirkshanptmannschast Hietzing -Umgebung
(L .-G .-Vl . Nr . 92 ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat im Sinne des 8 10 des Gesetzes
vom 19. Mai 1868 , R .-G .-Bch Nr . 44 , die Zuweisung des zufolge Aller¬
höchster Entschließung vom 7. September 1901 neuzubildenden Gertchtsbezirkes
Liesing mit den in der Verordnung des k. k. Justizministeriums vom 21 . No¬
vember 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 187 , genannten Gemeinden zum politischen Be¬
zirke Hietzing-Umgebung verfügt.

Hienachtreten die gegenwärtig zum politischen Bezirke Mödling gehörenden
Gemeinden Kaltenlentgeben , Perchtoldsdorf , Rodaun , Siebenhierten und Vösen-
dorf mit dem 1 . Jänner 1904 als dem vom k. k. Justizministerium festgesetzten
Zeitpunkte der Aktivierung des neuen Bezirksgerichtes in Liesing aus ihrer
dermaligen Politisch-administrativen Zugehörigkeit und werden mit diesem
Termine dem politischen Bezirke Hietzing -Umgebung einverleibt.

Dies wird zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
10 . Oktober 1903 , Z . 6974M I , zur allgemeinen Kenntnis gebracht.
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1L

Postversendttlig kleiner lebender kranker Tiere
Zirkular - Erlaß der f. k. n .-b. Statthalterei vom 5. No¬

vember 1903 , Z . 101293 (M . Abt . IX/6967/03 ) :
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 30 . Oktober 1903

Z . 4o .>48 , hat anläßlich eines speziellen Falles das k. k Handelsministerium
der k. k. Post - und Telegraphen -Direklion in Prag hinsichtlich der Frage , o,
kleinere lebende Tiere , welche mit bösartigen Geschwülsten behaftet sind , von
den Amtstierarzten in Böhmen an das K. k. deutsche pathologische Universitäts
mstitut in Prag ,m Postwege eingesendet werden dürfen , bedeutet , daß eine

derartiger lebender Tiere im Postwege ans sanitären Gründe»
unzu asstg ist, dagegen die Versendung solcher Tiere in getötetem Zustande
Eb ' s -post keinem Anstande unterliegt , wenn sie in einer den Anforderungen
der Mullsterial -Verordnnng vom I I . Mai 1901 , N .-G . -Bl . Nr . 49 Punkt 'll
entsprechenden Weise verpackt sind.

Diese Anordnung ist behnis Folgeleistung weiter zu verlautbaren.

12 .

Stempelfreiheit von Eingaben von Wehrpflichtigen
im Auslände.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 10 . November 1903,
6 - 97282 . M .-Abt . XVI , 6816 (Normalienblatt des Maar
strates N' r . 116 ) :

^Lant Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom
Nr . 39441 XIV hat das k. k. Finanzministerium hinsichtlich

^Wehrpflicht der un Anslande sich anfhaltenden Wehrpflichtigen folgendes

Die Eii,gaben der im Anslande befindlichen Wehrpflichtigen , welche an
^ „ A ' ^ ^ " tretungsbehörden im Anslande gerichtet sind , oder seitens dieser
Behörden vidiert und an die inländischen Behörden weitergcleitet werden
genießen die S '.empelfreiheit in Sinne der T .-P . 14 , lit . X des Gebühren¬
gesetzes . ^

Ferner sind auch die znm Zwecke der Erfüllung der Wehrpflicht oder
zum Zwecke der Evidenihaltnng seitens der gedachten Wehrpflichtigen unmittelbar
bei den inländischen Behörden eingebrachten Eingaben nach der T .- P . 44 lit . s

bs sich jedoch um Eingaben der im Anslande befindlichen
Wehrpflichtigen an die inländischen Behörden handelt , welche im Sinne der
vorstehenden Ausführungen die Stcinpelfreiheit nicht genießen , so kann in den
Fallen , in welchen die Eliihebnng der Gebühr mit besonderen Weitwendig-
keiten veronnden ist, von der Einhebnng dieser Gebühr abgesehen werden.

Gelangen sonach Eingaben , ivelche nach den Bestimmungen der Wehr-
Vorschriften die Befreiung von der Stempelpflicht nicht znkommt , von im Aus¬
lände sich anfhaltenden Wehrpflichtigen direkt und ungestempelt an die politischen
Erganznngsbehordcn , so ist die nachträgliche Erfüllung der Stempelpflicht wie
bisher anzustreben . ^ ^

Nni ^ im Falle hiebei besondere Schwierigkeiten zu gewärtigen wären
kann im Llnne der vorstehenden Eröffnung des k. k. Finanzministeriums von
der Hereinbringnng der Stempelgebühr ausnahmsweise abgesehen werden.

II. Ulirimttivlieilimmmulkii.

13 .

Stadträtliche Bestätigung für Banbewilligungen.
Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . N . Weiskirchner

vom 12 . November 1903 , ucl M .-D . 2670 03 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 115 ) :

Mit dem h. ä . Normalerlasse vom 23 . September 1903 . M .-D . 2670/03
tlcormalienblatt Nr . 107 ) , wurden die städtischen Ämter angewiesen bei Vor¬
lage von Bauakten an den Stadtrat die der Partei zu erteilende Baubewilli¬
gung , wie sie für den Fall der stadträtlichen Bestätigung zu lauten hat im
Entwürfe den bezüglichen Akten anzuschließen . ^ '

In Abänderung dieses Erlasses wird zufolge Stadtrats - Beschlnsses vom
3 . November 1903 , Z . 12588 , nachstehendes angeordnet:

- Bei Vorlage von Bauakten zur Bestätigung der Baubewilligung an den
Vtadtrat ist der Gegenstand der Baubewilligung im Kommissions -Protokolle
mit Farbstift oder farbiger Tinte ersichtlich zu machen ; außerdem ist im Vor¬
lageberichte darauf zu verweisen , daß die Banbewilligung für die dort be-
zelchnete Art von Ballführung vom Magistrate beabsichtigt , jedoch wegen der
gleichzeitigen Herstellung von Risaliten . Erkern oder ans anderen Gründen
nach 88 .97 und 105 der Wiener Bauordnung hinsichtlich dieser Vorsprünge rc.
die Bestätigung der Baubewilligung beantragt wird . ^ ^

-Magill ml:
»4

Mitteilungen der Genossenschaften über erfolgte Ein¬
zahlung von Einverleibttngsqebühren.

! Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . N . Weis kirchuer
j vom 6. November 1903 , M .-Abt . XVII , 3253/03 (Normalien-

blatt des Magistrates Nr . 117 ) :
Ans den anläßlich einer Anzeige einer Genossenschaft gepflogenen Er-

i Hebungen hat der Magistrat entnommen , daß in nicht seltenen Fällen gewerb-
! liehe Betriebe begonnen werden , wobei wohl die Einverleibungsgebühr bei der

betreffenden gewerblichen Genossenschaft erlegt , das Gewerbe aber bei der
Gewerbebehörde nicht zur Anmeldung gebracht ivird.

Die Gcwerbebehörde gelangt in solchen Fällen oft gar nicht oder erst
sehr verspätet in die Kenntnis des unbefugten Betriebes , und ' zwar teilweise
auch ans dem Grunde , weil die Überwachung der Genossenschaft mangelt,
indem die Genossenschaft im Glauben , der Betreffende habe das Gewerbe zur
Anmeldung gebracht , die Anzeige unterläßt.

In ziemlicher Übereinstimmung haben sowohl die meisten magistratischen
Bezirksämter als auch die große Mehrzahl der hierüber einoernommenen
Genossenschaften in einer periodischen Verständigung der magistratischen Bezirks¬
ämter über die einbezahlten Einverleibungsgebüyren eine wirksame Abhilfe
eiblickt und findet der Magistrat kein Bedenken , dieses Überwachungsmittel
znzulassen.

Den Genossenschaften wird demnach nahegelegt , falls sie in angemessener
Zeit , etwa in Monatsfrist , keine Verständigung darüber erhielten , ob einer Partei,
welche die Einverle >bnngsgebühr erlegte , ein Gewerbeschein oder ein Kon¬
zessionsdekret ansgefertigt wurde , bei dem kompetenten magistratischen Bezirks¬
amte den Sachverhalt zur Anzeige zu bringen.

Selbstverständlich steht es auch jeder Genossenschaft frei , den Erlag jeder
einzelnen Einverleibungsgebühr dem Bezirksamte mitznteilen , wie dies seitens
einiger Genossenschaften geschieht.

Den Genossenschaften wird übrigens znr Beseitigung des gedachten
Übelstandes , welcher vielfach wohl auch ans die irrtümliche Meinung vieler
Parteien , mit der Entrichtung der Genossenschaftsgebühr ihrer gesetzlichen Ver¬
pflichtung nachgekommen zu sein , zurückznführen sein mag , zur Pflicht gemacht,
jede Partei beim Erläge der Einverleibungsgebühr darauf aufmerksam zu
machen , daß biemit kein Befugnis , das Gewerbe zu betreiben , verbunden ist,
sondern die Gewerbeberechtigung erst mit der Anmeldung des Gewerbes,
beziehungsweise mit dem Erhalte des Konzessionsdekretes verbunden ist.

Die magistratischen Bezirksämter werden angewiesen , die eiiilaiigenden
Anfragen und Anzeigen der Genossenschaften über die erlegten Gebühren
sofort in der Richtung einer Prüfung zu unterziehen , ob das Gewerbe tat¬
sächlich betrieben wird und ordnungsmäßig znr Anmeldung gelangte , und hienach
das weitere zu veranlassen.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1 Ä 04  publizierten Gesetze und Verordnungen.

X. Reichsgesetchlalt.

Nr . 202 . Kaiserliches Patent vom 8. Oktober
1 ' 03 , betreffend die Einberufung der Landtage von Dalmatien und Istrien.

Nr . 203 . Gesetz vom  18 . Juli 1903 , betreffend
die Aufhebung der Tienstkantionen und der Franenveizichlsurkunden.

Nr . 204 . Verordnung des Ministers snr Kultus
und Unterricht und des Finanzminislers vom 3. Ok¬
tober 1903 , womit der für die Führung des Dekanalsamtes IN den
nach dem Gesetze vom 19 . September 1898 , R .-G .-Bl . Nr . 176 , einzubringenden
Lokaleiiikominensbekenntnifien der kongruaeegänznngsberechtigten Seelsorge¬
geistlichkeit als Ansgabepost anznerkennende Betrag in Ansehung des neu
errichteten Dekanates Urfahr in der Diözese Linz festgesetzt, beziehungsweis -
für das bestehende Dekanat Linz abgeändert wird.

Nr . 20F Kundmachung des Finanzministeriums
vom 6 . Oktober 1903 , betreffend die neue Bezeichnung des N ben-
zollamtes in Bodzckraszna

Nr . 200 . Kundmachung des  Handelsministeriums
vom 7 . Oktober 1903,  betreffend die definitive Zulassung der
Elektrizitälszählertuoe I-XV und die prooisocische Zulassung der Elekcriznäts-
zäglecthpen 5XX1I 5XX1I1 und ttXXIV zur eichamilichen Beglaubigung.
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Nr . 207 . Verordnung des Justizministeriums
im Einvernehmen mit deu Ministerien des Innern,
des Handels nnd der Finanzen vom 9. Oktober 1903,
betreffend die Erhöhung der den Beisitzern nnd Ersatzmännern des Gewerbe-
gerichlis Pilsen nnd den Beisitzern des Berufniigsg -richt. s zu gewährenden
Entschädigung.

Nr . 208 . Verordnung des Justizministeriums vom
10 . Oktober 1903 , womit das Gesetz vom1. April 1872, N.°G.-Bl.
Nr . 43 , betriffend die Vollziehung von Freiheitsstrafen in Einzelhaft und die
Bestellung von Strafvollzugs -Kommissionen , vom 1. Jänner 1904 angefangen
für das ' Zell,ngesängnis des Kreisgerichtes und des Bezirksgerichtes in
St . Pölten in Wirksamkeit gesetzt wird.

Nr . 200 . Kundmachung der Ministerien der
Finanzen und des Handels vom 13 . Oktober 1903,
betreffend die Errichtung einer Expositnr des Hanptzaüamtes in Triest am
Fuße des in das Triester Freigebiet einbezogenen Molo IV.

Nr . 210 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern , vom
16 . Oktober 1903 , womit die Ministerial-Verordnnng vom 27. Mai
1885 , N .-G . Bl . Nr . 82 , betreffend besondere Bestimmungen bezüglich der
Arbeitspausen bei einzelnen Kategorien von Gewerben , ergänzt wird.

Nr . 2ZZ . Verordnllug des Justizministeriums vom
19 . Oktober 1903 , betreffend die Aktivierung des Bezirksgerichtes in
Bojan in der Bukowina.

Nr . 212 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 19 . Oktober 1903 , betreffend die Bildung eines neuen
Scbätznncsbezirkes zur Personaleinkommensteuer für den Bereich der nen-
errichteten Bezirkshauptmannschaft Urfahr.

Nr . 213 . Kuudmachung des Finanzministeriums
vom 19 . Oktober 1903 , betreffend die Bildung eines neuen
Schützungsbezirkes zur Personaleinkommenstcner für den Bereich der nen-
errichlrlen Vczirkshanplmannschaft Ganobly . sowie die hiedurch bedingte
Änderung hinsichtlich des Schätznngsbezn kes Cilli (Umgebung ) .

Nr . 214 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 19 . Oktober 1903 , betreffend die Bildung eines neuen
Schätznngsbezirkes zur Personaleinkommenstener für den Bereich der neu¬
errichteten Bezirkshanptmannschaft St . Pietro in Dalmatien.

Nr . 215 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 19 . Oktober 1903 , betreffend die Bildung eines neuen
Sckätznngsbezirkes zur Personaleinkommenstener für den Bereich der neu¬
errichteten Bezirkshanptmannschaft Waszkoutz am Czeremosz in der Bukowina

Nr . 21 « . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 19 . Oktober 1903 , betreffend die Bildung eines neuen
Schätzungsbezirkes zur Personaleinkommenstener für den Bereich der neu
errichteten Bezirkshauptinanuschaft Neupaka in Böhmen , sowie die hiedurch
bedingten Änderungen hinsichtlich der Schätznngsbezirke Jiöin und Königgrätz.

Nr . 217 . Verordnung der Ministerien der
Finanzen und des Handels vom 29 . Oktober 1903,
betreffend die Tara für Tee in Kisten.

Nr . 218 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 13 . Oktober 1903 , betreffend das
Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Marktgemeiude Maunersdorf
am Leilhagebirge.

Nr . 210 Kundmachung des Finanzministeriums
vom 21 . Oktober 1903 , betreffend die Aktivierung des Stener-
uud gerichtlichen Depositenamtes in Lnsing . *)

Nr . 220 . Verordnuug des Justizministeriums vom
30 . Oktober 1903 , betreffend den Beginn der Amlswirksamkeit des
Bezirksgerichtes in Liesing, politischer Bezirk Hietzung - Umgebung , Niedcr-
österreich.*)

Nr . 221 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 11 . Oktober 1903 , betreffend die
Festsetzung des Tarasatzes für Pyridin in Zisternenwägen

Nr . 222 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 2. November 1903 , betreffend die Ermächtigung des Haupl-
zollamtes I . Klasse in Graz zur zollfreien Abfertigung von Überstedlungseffekten
sowie von voraus - und nachgesendcten Neiseeffekten.

0. Landesgesthblatt.
Nr . 87 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 8. Ok¬
tober 1903 , Z . XVI-144/3 , betreffend die dem Bezirksstraßen-
AuSschnsse Kornenburg für die Jahre 1902 nnd 1903 und den Bezirksstraßen-
Ausschüffen Groß -Enzersdorf , Horn und Marchegg für das Jahr 1903 erteilte
Bewilligung zur Einhebnng von 25 Prozent übersteigenden Straßenumlagen
auf die im Straßenbezirke vorgeschriebenen direkten Stenern mit Ausnahme
der Personaleinlommenstener.

Nr . 88 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 13 . Ok¬
tober 1903 , Z . XVI-1613/2, betreffend die der Gemeinde Lang-
enzeisdorf erteilte Bewilligung zur Einhebnng einer Bierauflage von 3 X
40 ii pro 1904.

Nr . 80 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 19 . Ok¬
tober 1903 , Z . 1-543/1 , betreffend die Änderung der Sonntags,nhe-
vorschriflen . *)

Nr . 00 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 23 . Ok¬
tober 1903 , A. XVI-3689 , betreffend die der Gemeinde Groß-
Ebersdorf erteilte Bewilligung zur Emhebung einer Auflage von 3 X von
jedem Hektoliter Bier für das Jahr 1904 und von 2 X für die Jihre 1905
und 1906.

Nr . 01 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 27 . Ok¬
tober 1903 , F . XVI- 1984/2 , betreffend die der Gemeinde Mödling
erteilte Bewilligung zur Fortcinhebung einer Bieranfiage von 3 X 40 ll bis
Ende des Jahres 1904.

Nr . 02 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 30 . Ok¬
tober 1903 , >̂ r.- F . 1024/5 , betreffend d,e Ausscheidung der O-ls-
gemeinden Kaltenlentgeben , Perchtoldsdorf , Rodaun . Siebenhierten und Vös n-
dorf ans dem Gebiete der k. k. Bezirksanptmannschaft Mödling und Zuweffung
derselben zur Bezirkshanptmannschaft Hietzing -Umgebung .* )

*) Erscheint in dieser Stummer der „Verordnungen rc." vollinhaltlich ausgenommen.
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